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Regeste

Personen des Asylrechts

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG, sofern keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt. Als
Vorinstanzen gelten die in Art. 33 VGG genannten Behörden. Zu den Verfügungen nach
Art. 5 VwVG gehören demzufolge auch Verfügungen des BFM bzw. SEM, welche die
Verweigerung der Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 14
Abs. 2 AsylG betreffen. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in diesem Bereich
endgültig (vgl. Art. 1 Abs. 2 VGG i.V.m. Art. 83 Bst. c Ziff. 2 BGG; Urteil des BGer
2C_39/2012 vom 20. Januar 2012 E. 2.2).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, soweit das
Verwaltungsgerichtsgesetz nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

E. 1.3
Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin gemäss Art. 48 Abs. 1 VwVG zur
Beschwerde legitimiert. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art.
50 und 52 VwVG) ist daher einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht
einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und - sofern nicht eine
kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat - die Unangemessenheit gerügt
werden (vgl. Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet im
Beschwerdeverfahren das Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4
VwVG nicht an die Begründung der Begehren gebunden und kann die Beschwerde auch
aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen; massgebend
sind grundsätzlich die tatsächlichen Verhältnisse zum Zeitpunkt seines Entscheides (vgl.
BVGE 2014/1 E. 2 mit Hinweisen).

E. 3.1
Gemäss Art. 14 Abs. 1 AsylG kann eine asylsuchende Person ab Einreichung des
Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach
einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht



durchführbarem Vollzug kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen
Aufenthaltsbewilligung einleiten, es sei denn, es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
Im Sinne einer Ausnahme kann der Kanton mit Zustimmung der Vorinstanz gemäss Art. 14
Abs. 2 AsylG einer ihm nach dem Asylgesetz zugewiesenen Person eine
Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn sich die betroffene Person seit Einreichung des
Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält (Bst. a), ihr Aufenthaltsort den
Behörden immer bekannt war (Bst. b), wegen der fortgeschrittenen Integration ein
schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Bst. c) und kein Widerrufsgrund gemäss
Art. 62 AuG vorliegt (Bst. d; in Kraft seit dem 1. Februar 2014). Dabei geht es nur um die
Frage, ob der Kanton ermächtigt wird, eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen bzw. ein
Aufenthaltsverfahren durchzuführen. Anwendbar ist die - im Rahmen der
Asylgesetzrevision vom 16. Dezember 2005 per 1. Januar 2007 in Kraft getretene -
Härtefallregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG sowohl auf Personen, die ein Asylverfahren
erfolglos durchlaufen haben, als auch auf Personen, die sich noch im Asylverfahren
befinden. Sie stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Ausschliesslichkeit des
Asylverfahrens gemäss Art. 14 Abs. 1 AsylG dar (vgl. Peter Nideröst, Sans-Papiers in der
Schweiz, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Auflage 2009, Rz. 9.35; zur
Rechtsnatur dieses Verfahrens sowie zur Stellung der betroffenen Person: BGE 137 I 128 E.
3.1.2 mit Hinweisen). Die Vorinstanz ist im Zustimmungsverfahren nicht an die
Beurteilung des Sachverhalts durch die antragstellende Behörde gebunden (vgl. Urteil des
Bundesgerichts 2C_505/2013 vom 4. Oktober 2013 E. 3 mit Hinweisen).

E. 3.2
Nach Abweisung ihres Asylgesuches wurde die Beschwerdeführerin aus der Schweiz
weggewiesen und der Vollzug wurde angeordnet. Damit fällt sie zweifellos in den
Anwendungsbereich von Art. 14 Abs. 2 AsylG, dessen Voraussetzungen unter Beachtung
der entsprechenden Ausführungsnormen und der darauf abgestützten Rechtsprechung
nachfolgend zu prüfen sind.

E. 4
Die Beschwerdeführerin hält sich seit Einleitung des in der Zwischenzeit abgeschlossenen
Asylverfahrens mehr als fünf Jahre ununterbrochen in der Schweiz auf. Die Voraussetzung
gemäss Art. 14 Abs. 2 Bst. a AsylG ist damit erfüllt. Es gibt zudem keine Anhaltspunkte für
das Vorliegen von Widerrufsgründen gemäss Art. 62 AuG (vgl. Art. 14 Abs. 2 Bst. d
AsylG), die Beschwerdeführerin hat ihre Identität offengelegt (vgl. Art. 14 Abs. 3 AsylG)
und ihr Aufenthaltsort war den Behörden immer bekannt (vgl. Art. 14 Abs. 2 Bst. b AsylG).
Es bleibt daher zu prüfen, ob nach Massgabe von Art. 14 Abs. 2 Bst. c AsylG wegen der
fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt.

E. 5.1
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts entspricht der unbestimmte
Rechtsbegriff des schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 14 Abs. 2 Bst. c
AsylG weitgehend dem Härtefallbegriff von Art. 30 Abs. 1 Bst. b AuG, der seinerseits auf
der Vorgängerregelung des Art. 13 Bst. f der Verordnung vom 6. Oktober 1986 über die
Begrenzung der Zahl der Ausländer (BVO, AS 1986 1791) aufbaut. Die namentlich vom
Bundesgericht zum Härtefallbegriff des Art. 13 Bst. f BVO entwickelte Rechtsprechung ist
daher im Kontext von Art. 14 Abs. 2 Bst. c AsylG weiterhin massgebend (vgl. dazu
eingehend BVGE 2009/40 E. 5 mit Hinweisen). In Anlehnung an die Rechtsprechung des



Bundesgerichts hat der Verordnungsgeber in Art. 31 Abs. 1 der Verordnung über
Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) eine entsprechende Liste
von Kriterien aufgestellt, die sich sowohl auf Art. 14 Abs. 2 AsylG als auch auf den
Anwendungsbereich des Ausländergesetzes (d.h. auf Art. 30 Abs. 1 Bst. b, Art. 50 Abs. 1
Bst. b und Art. 84 Abs. 5 AuG) bezieht. Im Einzelnen werden folgende Kriterien genannt:
die Integration (Bst. a), die Respektierung der Rechtsordnung (Bst. b), die
Familienverhältnisse (Bst. c), die finanziellen Verhältnisse sowie der Wille zur Teilhabe am
Wirtschaftsleben und zum Erwerb von Bildung (Bst. d), die Dauer der Anwesenheit (Bst.
e), der Gesundheitszustand (Bst. f) und die Möglichkeit für eine Wiedereingliederung im
Herkunftsland (Bst. g).

E. 5.2
Mit Blick auf die Rechtsprechung zum ausländerrechtlichen Härtefallbegriff darf auch im
Anwendungsbereich des Asylgesetzes ein schwerwiegender persönlicher Härtefall nicht
leichthin angenommen werden. Erforderlich ist, dass sich die ausländische Person in einer
persönlichen Notlage befindet, was bedeutet, dass ihre Lebens- und Existenzbedingungen,
gemessen am durchschnittlichen Schicksal von ausländischen Personen, in gesteigertem
Mass in Frage gestellt sind bzw. die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung für sie mit
schweren Nachteilen verbunden wäre. Die diesbezüglich in Art. 31 Abs. 1 VZAE
formulierten Kriterien stellen weder einen abschliessenden Katalog dar noch müssen sie
kumulativ erfüllt sein (vgl. BVGE 2009/40 E. 6.2).

E. 5.3
Die Anerkennung als Härtefall setzt nicht zwingend voraus, dass die Anwesenheit in der
Schweiz das einzige Mittel zur Verhinderung einer persönlichen Notlage darstellt. Es
genügt indessen auch nicht, wenn sich die ausländische Person während längerer Zeit in der
Schweiz aufgehalten, sich in sozialer und beruflicher Hinsicht gut integriert und sich nichts
hat zuschulden kommen lassen. Vielmehr bedarf es einer so engen Beziehung zur Schweiz,
dass es ihr nicht zugemutet werden kann, im Ausland, insbesondere in ihrem Heimat- bzw.
Herkunftsland, zu leben. Berufliche, freundschaftliche und nachbarschaftliche
Beziehungen, welche die betroffene Person während ihres Aufenthalts in der Schweiz
knüpfen konnte, genügen dieser Anforderung gewöhnlich nicht (vgl. BGE 130 II 39 E. 3;
BVGE 2007/45 E. 4.2). Immerhin werden bei einem sehr langen Aufenthalt weniger hohe
Anforderungen an das Vorliegen besonderer Umstände, wie etwa eine
überdurchschnittliche Integration oder andere Faktoren gestellt, welche die Rückkehr ins
Heimatland als ausgesprochen schwierig erscheinen lassen (vgl. Urteile des BVGer C
28/2011 vom 10. Juli 2012 E. 5.2, C 5962/2009 vom 22. August 2011 E. 5.2 und C
7265/2007 vom 24. März 2010 E. 5.3; BGE 124 II 110 E. 3).

E. 5.4
Die Dauer rechtswidriger Aufenthalte wird bei der Härtefallprüfung grundsätzlich nicht
berücksichtigt. In solchen Fällen hat die Behörde jedoch zu prüfen, ob sich die betroffene
Person aus anderen Gründen in einer schwerwiegenden persönlichen Notlage befindet.
Dazu ist auf ihre familiären Beziehungen in der Schweiz und in ihrem Heimatland sowie
auf ihre gesundheitliche und berufliche Situation, ihre soziale Integration sowie die
weiteren Umstände des Einzelfalles abzustellen (vgl. BVGE 2007/16 E. 5.4). In diesem
Zusammenhang ist auch das Verhalten der Behörden - beispielsweise ein nachlässiger
Wegweisungsvollzug - zu berücksichtigen (vgl. BGE 130 II 39 E. 3 mit Hinweis).



E. 5.5
Die ausländerrechtliche Zulassung gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG verfolgt nicht das Ziel,
eine ausländische Person gegen die Folgen eines Krieges oder des Missbrauchs staatlicher
Gewalt zu schützen. Entsprechende Vorbringen betreffen einerseits die Frage der
Asylgewährung, andererseits sind sie für die Beurteilung der Vollziehbarkeit einer
verfügten Wegweisung von Bedeutung (vgl. Art. 83 AuG). Im Zusammenhang mit dem
schwerwiegenden persönlichen Härtefall sind ausschliesslich humanitäre Gesichtspunkte
ausschlaggebend, wobei der Schwerpunkt auf der Verankerung in der Schweiz liegt. Im
Rahmen einer Gesamtschau sind jedoch seit jeher auch der Gesundheitszustand einer
Person sowie die Möglichkeiten einer Wiedereingliederung im Herkunftsland mit zu
berücksichtigen; diese von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien sind heute in Art. 31
Abs. 1 Bst. f und g VZAE positivrechtlich verankert. Ihre Prüfung kann nicht losgelöst von
den persönlichen, familiären und ökonomischen Schwierigkeiten erfolgen, denen eine
ausländische Person in ihrem Heimatland ausgesetzt wäre (vgl. BGE 123 II 125 E. 3).
Daraus ergibt sich eine gewisse Überschneidung von Gründen, die den
Wegweisungsvollzug betreffen, und solchen, die einen Härtefall (mit)begründen können.
Dies ist in Kauf zu nehmen (vgl. Urteil des BVGer C 3887/2009 vom 30. Mai 2012 E. 4.3).

E. 6
Die Vorinstanz ist nach einer Gesamtwürdigung der Umstände und in Anlehnung an die in
Art. 31 Abs. 1 VZAE aufgeführten Kriterien zum Ergebnis gelangt, dass bei der
Beschwerdeführerin kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliege (vgl.
Sachverhalt Bst. C. und E.). Die Beschwerdeführerin betont ihre grossen Anstrengungen,
welche zu einer überdurchschnittlichen Integration geführt hätten und verweist darüber
hinaus auf ihre in der Schweiz lebenden Eltern sowie auf die Unmöglichkeit, ohne diese
zurückzukehren.

E. 6.1
In den Vordergrund der Integrationsleistungen stellt die Beschwerdeführerin ihre
Sprachkenntnisse sowie die Bemühungen zum Erwerb von Bildung und zur beruflichen
Weiterentwicklung,

E. 6.1.1
Die Beschwerdeführerin besuchte an der H._______ zwischen 2007 und 2009 zwei
berufsvorbereitende Schuljahre und schloss diese jeweils mit Bestnoten ab. Gemäss den
Abschlusszeugnissen legte sie zudem ein sehr gutes Arbeits- Lern- und Sozialverhalten an
den Tag. Dabei besuchte sie 2007/08 den Deutschkurs A1 (nach dem Europäischen
Sprachportfolio) und schloss diesen mit der Höchstnote 6 ab. Im nachfolgenden Schuljahr
erzielte sie auf dem Niveau B1 (nach dem Europäischen Sprachportfolio) die Note 5.5.

E. 6.1.2
Bei der N._______ absolvierte die Beschwerdeführerin sodann ihre kaufmännische
Ausbildung. Am 17. Juli 2011 erlangte sie das "Bürofachdiplom Verband Schweizerischer
Handelsschulen VSH". Vom 1. Februar 2012 bis 31. Januar 2013 absolvierte sie bei der
F._______ ein Praktikum. Im März 2013 bestand sie die Cambridge ESOL Level 1 (Niveau
B2 des Europäischen Sprachportfolio) Prüfung in "Business English". Nach Abschluss ihrer
Ausbildung erlangte sie am 4. Juli 2013 das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis als
"Kauffrau Erweiterte Grundbildung". In der Folge bewarb sich die Beschwerdeführerin für



zahlreiche Lehr-, Praktikums- und "normale" Stellen. Es erwies sich jedoch - nicht zuletzt
aufgrund ihres Aufenthaltsstatus - als schwierig, eine Festanstellung zu bekommen. Das
U._______ bot ihr eine Anstellung von Februar bis August 2015 an. Hierzu ersuchte es den
MIDI um rasche Ausstellung einer Arbeitsbewilligung. Die Wahl sei auf die
Beschwerdeführerin gefallen, weil sie einen hervorragenden KV-Abschluss und
beeindruckende sprachliche Kompetenzen vorweise. Mit ihrer einnehmenden Art und ihrer
beim Probearbeiten an den Tag gelegten, qualitativ hochstehenden Arbeitsfähigkeit habe sie
die Führungsverantwortlichen mehr als überzeugt. Der am 9. Februar 2015 unterzeichnete
Arbeitsvertrag wurde jedoch bereits vor Anstellung wieder gekündigt und das - noch
unbearbeitete - Gesuch um Bewilligung der Erwerbstätigkeit am 5. März 2015
zurückgezogen. Im September 2015 wurde der Beschwerdeführerin die Teilnahme an
einem Beschäftigungsprogramm genehmigt.

E. 6.1.3
Diese Bemühungen der Beschwerdeführerin um Bildung, sowie um sprachliche und
wirtschaftliche Integration, sind auch vor dem Hintergrund ihres Alters und ihres
Berufsbildungsstandes zu beurteilen, handelt es sich doch vorliegend um eine junge Frau,
welche ihre erste Ausbildung abschloss und im Berufsleben noch Fuss fassen muss. Die
Entfaltungsmöglichkeiten bzw. der Zugang zu (Aus-)Bildung sind bei jüngeren
(ausländischen) Personen grösser bzw. einfacher und das hiesige Angebot, die Integration
auf dem Weg der Bildung zu unterstützen, entsprechend grösser, was die Chancen einer
erfolgreichen Integration nicht unerheblich erhöht. Damit, sowie aufgrund ihres Alters und
des Umstands, dass sie auf die Unterstützung ihrer Eltern zählen kann, hat sie unbestritten
eine günstigere Ausgangslage, sich hierzulande zu integrieren, als Personen mittleren
Alters, welche bereits im Ausland eine Ausbildung bzw. eine Berufsbildung absolviert
haben und allenfalls familiären Verpflichtungen nachkommen müssen. Vor diesem
Hintergrund gilt es die Integrationsanstrengungen der Beschwerdeführerin zu relativieren.
So kann die Beschwerdeführerin zwar als sehr gut integriert bezeichnet werden. Dass diese
Integration, verglichen mit derjenigen von Personen in einer ähnlichen Situation und
vergleichbaren (auch persönlichen) Voraussetzungen, auf ausserordentliche Weise
hervorragen würde, kann hingegen vorliegend nicht bestätigt werden.

E. 6.2
Die Beschwerdeführerin ist nicht verheiratet und hat keine Kinder. Die Beziehung zu ihren
in der Schweiz ansässigen Eltern mag wohl von einer gewissen Intensität sein, doch fällt sie
nicht in den Schutzbereich von Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV. Die Beschwerdeführerin
beruft sich auf die am 13. März 2015 verfügte vorläufige Aufnahme ihrer Eltern. Sie glaubt,
gestützt darauf ebenfalls vorläufig aufgenommen werden zu können und sieht in der
diesbezüglichen Wiedererwägung durch die Vorinstanz einen Beweis dafür, dass der
ursprüngliche Asylentscheid nicht korrekt war. Dabei verkennt sie jedoch, dass die Gründe
für die vorläufige Aufnahme der Eltern im sich verschlechterten gesundheitlichen Zustand
ihres Vaters liegen und dies den ursprünglichen Asylentscheid nicht in Frage zu stellen
vermag. Im Übrigen ist die vorläufige Aufnahme der Eltern kein Kriterium, das zu einem
schwerwiegenden persönlichen Härtefall führen kann, mithin ist dies nicht Gegenstand des
vorliegenden Verfahrens. Die Beschwerdeführerin ist mit 26 Jahren längstens in einem
Alter, in dem sie ihr Leben selbständig gestalten kann. Ein qualifiziertes
Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Eltern besteht nicht.



E. 6.3
Insgesamt ist die Integration der Beschwerdeführerin als gut, jedoch nicht als so weit
fortgeschritten anzusehen, dass sich allein daraus eine derart starke Verankerung in der
Schweiz ergibt, die zu einer besonderen Härte führen würde, müsste sie die Schweiz
verlassen. Die Berücksichtigung der familiären Beziehungen in der Schweiz vermag an
dieser Einschätzung nichts zu ändern.

E. 6.4.1
Was die Aufenthaltsdauer anbelangt, so ist die Beschwerdeführerin trotz rechtskräftiger
Wegweisung nicht ausgereist. Dies lässt sich nicht mit dem kantonalen
Aufenthaltsbewilligungsverfahren des Vaters entschuldigen, da nicht ersichtlich ist,
inwiefern dieses den Aufenthalt der damals bereits volljährige Beschwerdeführerin zu
tangieren vermochte. Folglich basiert ihr Aufenthalt bis zur Einleitung des vorliegenden
Verfahrens lediglich auf einer Duldung durch den Wohnsitzkanton und kann insbesondere
nicht als rechtmässig bezeichnet werden. Es ist daher unter dem Aspekt von Art. 31 Abs. 1
Bst. e VZAE von einer Aufenthaltsdauer von drei Jahren und gut sechs Monaten (16. April
2007 bis 4. Oktober 2010) und wieder ab dem 11. April 2014, dem Datum des Gesuchs des
MIDI um Härtefallprüfung, auszugehen (vgl. Urteile des BVGer C 2342/2011 vom 13. Juli
2012 E. 6.1 und C 5962/2009 vom 22. August 2011 E. 6.1). Diese strenge Sichtweise
resultiert aus dem Willen des Gesetzgebers, dass die Härtefallregelung nur für Personen
gelten solle, die sich unverschuldet über längere Zeit in der Schweiz aufhalten (vgl. Urteil
des BVGer C 4551/2008 vom 23. Dezember 2009 E. 6.2.2. und E. 6.2.3 mit Hinweisen),
was bei der Beschwerdeführerin gerade nicht der Fall ist. Anderenfalls würde die
Beharrlichkeit einer nicht zur Ausreise gewillten Person ungerechtfertigt belohnt und damit
für andere einen Anreiz geschaffen, ihre Ausreise möglichst lange hinauszuzögern um auf
diese Weise in den Genuss der Aufenthaltsregelung zu kommen. Die unter dem Aspekt von
Art. 31 Abs. 1 Bst. b VZAE zu berücksichtigende Aufenthaltsdauer beträgt somit gut 5
Jahre, was verhältnismässig kurz ist.

E. 6.5
Das eben geschilderte Verhalten der Beschwerdeführerin ist überdies unter dem Aspekt von
Art. 31 Abs. 1 Bst. b VZAE zu ihren Ungunsten zu berücksichtigen, zeugt es doch von
mangelndem Respekt der Rechtsordnung gegenüber, indem sie der Ausreiseverpflichtung
nicht nachgekommen ist.

E. 6.6.1
Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist die Möglichkeit der Wiedereingliederung im
Herkunftsstaat (Art. 31 Abs. 1 Bst. g VZAE). Die Beschwerdeführerin macht in dieser
Hinsicht lediglich geltend, eine Rückkehr käme einer Entwurzelung gleich. Sie müsste
sowohl ihre Liebe als auch ihre Familie und Freunde zurücklassen. Selbst wenn sie
zusammen mit ihren Eltern ausreisen würde, wäre sie dort nicht willkommen. Nebst den
Schikanen, die insbesondere ihr Vater in Südafrika habe erleiden müssen, sei auch sie vor
ihrer Ausreise beschimpft und diskriminiert worden. Soweit aus den Akten ersichtlich, hat
die Beschwerdeführerin vor ihrer Ausreise mit ihrem Bruder und der Mutter in Worcester
zusammengelebt. Vor dem Ableben der Grossmutter, ein Jahr vor der Ausreise, hatte diese
sich grösstenteils um die Beschwerdeführerin gekümmert, sie bei sich aufgenommen und
aufgezogen. Anschliessend übernachtete die Beschwerdeführerin oft bei der Tante. Im Falle
einer Rückkehr dürfte sie folglich auf die Unterstützung durch ihren Bruder sowie durch die



Tante zählen können, zu denen offensichtlich eine besonders enge Verbindung bestand.
Anlässlich ihrer Anhörung durch das BFM am 11. Mai 2007 hatte die Beschwerdeführerin
schliesslich angegeben, über einen Freundeskreis in ihrer Heimat zu verfügen. Die
Reaktivierung dieser Beziehungen dürfte den sozialen Integrationsprozess weiter
erleichtern. Die hierzulande erworbenen Fach- und Sprachkenntnisse werden sodann bei der
wirtschaftlichen und beruflichen Integration der Beschwerdeführerin von Nutzen sein und
ihr helfen, eine gute Anstellung zu finden und - damit verbunden - die wirtschaftliche
Unabhängigkeit zu sichern.

E. 6.6.2
Im Übrigen betreffen die weiteren Vorbringen inhaltlich vorrangig die Frage der
Asylgewährung bzw. die der Vollziehbarkeit der verfügten Wegweisung. Beide Fragen
wurden im Rahmen des Asylverfahrens behandelt, woraufhin das Asylgesuch abgelehnt
und die Wegweisung für vollziehbar erklärt wurde. Dieser Entscheid ist in Rechtskraft
erwachsen.

E. 6.6.3
Die Beschwerdeführerin ist kurz vor Vollendung ihres 18. Lebensjahres in die Schweiz
gereist. Sie hat damit die für die vorliegende Beurteilung massgebenden, prägenden Jahre
der Adoleszenz in ihrer Heimat verbracht und dort auch den grössten Teil ihrer schulischen
Bildung absolviert.

E. 6.7
Weitere Aspekte, die bei der Prüfung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles zu
beachten wären, sind nicht ersichtlich. Insbesondere gibt der Gesundheitszustand der
Beschwerdeführerin zu keinen Bemerkungen Anlass (vgl. Art. 31 Abs. 1 Bst. f VZAE).

E. 7
Zusammenfassend betrachtet sind der Beschwerdeführerin vor allem in sozialer und
sprachlicher Hinsicht Integrationsanstrengungen zugutezuhalten. Sie hat sich ebenfalls
eifrig um den Erwerb von Bildung zum beruflichen Fortkommen bemüht. In Bezug auf das
berufliche und wirtschaftliche Fortkommen hat sich der Einsatz der Beschwerdeführerin bis
heute nicht ausbezahlt und sie kann diesbezüglich nicht als (fortgeschritten) integriert
bezeichnet werden. Ihre hiesige Integration vermag folglich kein Aufenthaltsrecht zu
begründen. Tritt hinzu, dass die für die Beurteilung massgebliche Aufenthaltsdauer nicht
aussergewöhnlich lang ist. Das Asylverfahren wurde bereits nach weniger als dreieinhalb
Jahren endgültig entschieden. Ausgehend vom Grundsatz, dass ein langjähriger Aufenthalt
und eine als erfolgreich qualifizierte Integration nicht genügt, wäre zudem ausnahmslos auf
zusätzliche Kriterien abzustellen, die allenfalls Ausschlag für einen positiven Entscheid
geben könnten (vgl. Ruth Beutler, Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art.
14 Abs. 2 AsylG, E. 8 in: Digitaler Rechtsprechungs-Kommentar, Push-Service Entscheide,
publiziert am 7. Mai 2012). Vorliegend liegen aber auch keine derartigen "weiteren
Gründe" vor, welche die Situation der Beschwerdeführerin als ausserordentliche Härte
erscheinen liessen. Eine besondere Verankerung in der Schweiz ergibt sich daraus
jedenfalls nicht. Hingegen fällt - unter dem Kriterium der Respektierung der Rechtsordnung
(Art. 31 Abs. 1 Bst. b VZAE) - zu Ungunsten der Beschwerdeführerin ins Gewicht, dass sie
sich nach Ablauf der ihr gesetzten Ausreisefrist rechtswidrig in der Schweiz aufgehalten
hat. Sie gehört damit gerade eben nicht zu der Zielgruppe, die sich nach dem Willen des
Gesetzgebers auf die Härtefallregelung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG berufen können soll;



eine entsprechende Bewilligung kommt demnach namentlich für sehr gut integrierte und
unbescholtene Personen in Frage, die nach der Ablehnung ihres Asylgesuchs aus nicht
selbstverschuldeten Gründen in der Schweiz geblieben sind (vgl. BVGE 2009/40 E. 5.2.3
und Urteil des BVGer C 28/2011 vom 10. Juli 2012 E. 7 mit Hinweisen). Auch unter
Berücksichtigung der sonstigen Kriterien von Art. 31 Abs. 1 VZAE deutet nichts auf eine
schwerwiegende persönliche Notlage hin.

E. 8
Das Bundesverwaltungsgericht kommt aufgrund dieser Erwägungen zum Schluss, dass bei
der Beschwerdeführerin kein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt, wenn sie die
Schweiz verlassen muss. Entsprechend hat die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung
einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert (vgl. Art. 49
VwVG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens würde die Beschwerdeführerin grundsätzlich
kostenpflichtig (vgl. Art. 63 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 1 und Art. 3 des Reglements vom 21.
Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). Aufgrund der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege
gemäss Art.65 Abs.1 und 2 VwVG sind vorliegend jedoch keine Kosten zu erheben (vgl.
Art.63 Abs.1 und Abs.2 VwVG). Dem amtlichen Vertreter ist gemäss Art. 64 Abs. 1
VwVG i.V.m. Art.7 ff. VGKE eine Entschädigung zuzusprechen. Diese wird mangels
Kostennote nach gerichtlichem Ermessen und in Würdigung sämtlicher
Bemessungsfaktoren auf Fr. 2'000.- festgesetzt (inkl. Auslagen und MwSt). Dispositiv Seite
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